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Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 – Geplante Verfassungsbe schwerde 
 
 
Sehr geehrte Frau Möllemann-Appelhoff, 
sehr geehrte Herren, 
 
in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 12. Juli 2011 ist unter 
dem Tagesordnungspunkt „Eingänge und Mitteilungen“ in Sachen GFG Folgendes festgehalten worden: 
 
„Frau Stadtkämmerin Bickeböller teilt mit, dass die Stadt am 07.07.2011 Frist wahrend Klage gegen den Bewilligungs-
bescheid der Bezirksregierung Münster zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 vor dem Verwaltungsgericht 
Münster erhoben habe. Die Klage vor dem Verwaltungsgericht sei unabhängig zu sehen von einer Verfassungsbe-
schwerde gegen das GFG 2011 und diene letztlich der Sicherung der Rechtsansprüche der Stadt Münster aus einer 
(erfolgreichen) Verfassungsbeschwerde. 
Ob die Stadt Münster sich an der geplanten Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 beteilige, hänge im We-
sentlichen auch von den Erkenntnissen aus dem finanzwissenschaftlichen Gutachten ab, das zurzeit von Herrn Prof. 
Dr. Deubel im Auftrag der beschwerdewilligen Städte und Gemeinden erstellt werde.“ 
 
Das Gutachten von Herrn Prof. Dr. Deubel liegt mittlerweile im Entwurf vor und soll am 22. November 2011 
im Rahmen einer Pressekonferenz in Münster vorgestellt werden. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass auch 
die Stadt Münster – wie zahlreiche andere Städte und Gemeinden – von den Neuregelungen im GFG 2011 
negativ betroffen ist. 
 
Vor diesem Hintergrund wird sich die Stadt Münster an der geplanten Verfassungsbeschwerde beteiligen. 
Nähere Informationen zur Verfassungsbeschwerde werde ich in der AFBL-Sitzung am kommenden Mon-
tag, 21.11.2011, geben. Die endgültige Fassung des Gutachtens werde ich Ihnen zeitnah zuleiten. 
 
Bei Rückfragen stehe ich zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
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An die Vorsitzenden und Sprecher  
der Fraktionen und der Ratsgruppe 
 

An Herrn Ratsherrn Pascal Powroznik 
 

An die finanzpolitischen Sprecher 
der Fraktionen 
 
- per E-Mail - 

 


